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Bewertungsgesetz (BewG) 

- Auszug - 

vom 1.2.1991 (BGBl. I S. 230), zuletzt geändert am 12.4.2012 
(BGBl. I S. 579) 

§ 2 Wirtschaftliche Einheit 

(1) Jede wirtschaftliche Einheit ist für sich zu bewerten. Ihr Wert 
ist im ganzen festzustellen. Was als wirtschaftliche Einheit zu gel-
ten hat, ist nach den Anschauungen des Verkehrs zu entschei-
den. Die örtliche Gewohnheit, die tatsächliche Übung, die 
Zweckbestimmung und die wirtschaftliche Zusammengehörigkeit 
der einzelnen Wirtschaftsgüter sind zu berücksichtigen. 

(2) Mehrere Wirtschaftsgüter kommen als wirtschaftliche Einheit 
nur insoweit in Betracht, als sie demselben Eigentümer gehören. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit eine 
Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter vorgeschrieben ist. 

… 

§ 9 Bewertungsgrundsatz, gemeiner Wert 

(1) Bei Bewertungen ist, soweit nichts anderes vorgeschrieben 
ist, der gemeine Wert zugrunde zu legen. 

(2) Der gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirt-
schaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind 
alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. 
Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind nicht zu be-
rücksichtigen. 

(3) Als persönliche Verhältnisse sind auch Verfügungsbeschrän-
kungen anzusehen, die in der Person des Steuerpflichtigen oder 
eines Rechtsvorgängers begründet sind. Das gilt insbesondere 
für Verfügungsbeschränkungen, die auf letztwilligen Anordnun-
gen beruhen. 

… 

§ 18 Vermögensarten 

Das Vermögen, das nach den Vorschriften des Zweiten Teils die-
ses Gesetzes zu bewerten ist, umfaßt die folgenden Vermögens-
arten: 

1. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen (§§ 33 bis 67, § 31), 

2. Grundvermögen (§§ 68 bis 94, § 31), 

3. Betriebsvermögen (§§ 95 bis 109, § 31). 

4. (aufgehoben) 

§ 19 Feststellung von Einheitswerten 

(1) Einheitswerte werden für inländischen Grundbesitz, und zwar 
für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (§§ 33, 48a und 51a), 
für Grundstücke (§§ 68 und 70) und für Betriebsgrundstücke (§ 
99) festgestellt (§ 180 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung). 

(2) Erstreckt sich eine der in Absatz 1 genannten wirtschaftlichen 
Einheiten auch auf das Ausland und gehört auch der ausländi-
sche Teil zum Gesamtvermögen, so ist ein zweiter Einheitswert 
festzustellen, der auch diesen Teil umfaßt. Unterliegt eine wirt-
schaftliche Einheit den einzelnen einheitswertabhängigen Steu-
ern in verschiedenem Ausmaß, so ist für den jeweils steuerpflich-
tigen Teil je ein Einheitswert gesondert festzustellen. 

(3) In dem Feststellungsbescheid (§ 179 der Abgabenordnung) 
sind auch Feststellungen zu treffen 

1. über die Art der wirtschaftlichen Einheit und bei Grundstücken 
auch über die Grundstücksart (§§ 72, 74 und 75) oder die 
Grundstückshauptgruppe (§ 32 der weiter anzuwendenden 
Durchführungsverordnung zum Reichsbewertungsgesetz vom 
2. Februar 1935, RGBl. I S. 81, zuletzt geändert durch die 
Verordnung zur Änderung der Durchführungsverordnung zum 
Vermögensteuergesetz, der Durchführungsverordnung zum 
Reichsbewertungsgesetz und der Aufbringungsumlage- Ver-
ordnung vom 8. Dezember 1944, RGBl. I S. 338); 

2. über die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit und bei meh-
reren Beteiligten über die Höhe ihrer Anteile. 

(4) Feststellungen nach den Absätzen 1 bis 3 erfolgen nur, wenn 
und soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind. 

§ 20 Ermittlung des Einheitswerts 

Die Einheitswerte werden nach den Vorschriften dieses Ab-
schnitts ermittelt. Bei der Ermittlung der Einheitswerte ist § 163 

der Abgabenordnung nicht anzuwenden; dies gilt nicht für Über-
gangsregelungen, die die oberste Finanzbehörde eines Landes 
im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der übrigen 
Länder trifft. 

§ 21 Hauptfeststellung 

(1) Die Einheitswerte werden in Zeitabständen von je sechs Jah-
ren allgemein festgestellt (Hauptfeststellung) 

(2) Der Hauptfeststellung werden die Verhältnisse zu Beginn des 
Kalenderjahrs (Hauptfeststellungszeitpunkt) zugrunde gelegt. Die 
Vorschriften in § 35 Abs. 2 und den §§ 54 und 59 über die Zu-
grundelegung eines anderen Zeitpunkts bleiben unberührt. 

§ 22 Fortschreibungen 

(1) Der Einheitswert wird neu festgestellt (Wertfortschreibung), 
wenn der nach § 30 abgerundete Wert, der sich für den Beginn 
eines Kalenderjahrs ergibt, vom Einheitswert des letzten Feststel-
lungszeitpunkts nach oben um mehr als den zehnten Teil, min-
destens aber um 5000 Deutsche Mark, oder um mehr als 100 
000 Deutsche Mark, nach unten um mehr als den zehnten Teil, 
mindestens aber um 500 Deutsche Mark, oder um mehr als 5000 
Deutsche Mark abweicht. 

[neu ab 1.1.2002: (1) Der Einheitswert wird neu festgestellt 
(Wertfortschreibung), wenn der in Deutscher Mark ermittelte und 
auf volle hundert Deutsche Mark abgerundete Wert, der sich für 
den Beginn eines Kalenderjahrs ergibt, von dem entsprechenden 
Wert des letzten Feststellungszeitpunkts nach oben um mehr als 
den zehnten Teil, mindestens aber um 5000 Deutsche Mark, o-
der um mehr als 100 000 Deutsche Mark, nach unten um mehr 
als den zehnten Teil, mindestens aber um 500 Deutsche Mark, 
oder um mehr als 5000 Deutsche Mark abweicht.] 

(2) Über die Art oder Zurechnung des Gegenstandes (§ 19 Abs. 
3 Nr. 1 und 2) wird eine neue Feststellung getroffen (Artfort-
schreibung oder Zurechnungsfortschreibung), wenn sie von der 
zuletzt getroffenen Feststellung abweicht und es für die Besteue-
rung von Bedeutung ist. 

(3) Eine Fortschreibung nach Absatz 1 oder Absatz 2 findet auch 
zur Beseitigung eines Fehlers der letzten Feststellung statt. § 176 
der Abgabenordnung ist hierbei entsprechend anzuwenden. 3 
Dies gilt jedoch nur für die Feststellungszeitpunkte, die vor der 
Verkündung der maßgeblichen Entscheidung eines obersten Ge-
richts des Bundes liegen. 

(4) Eine Fortschreibung ist vorzunehmen, wenn dem Finanzamt 
bekannt wird, daß die Voraussetzungen für sie vorliegen. Der 
Fortschreibung werden vorbehaltlich des § 27 die Verhältnisse im 
Fortschreibungszeitpunkt zugrunde gelegt. Fortschreibungszeit-
punkt ist 

1. bei einer Änderung der tatsächlichen Verhältnisse der Beginn 
des Kalenderjahrs, das auf die Änderung folgt. 2 § 21 Abs. 3 
ist entsprechend anzuwenden; 

2. in den Fällen des Absatzes 3 der Beginn des Kalenderjahrs, in 
dem der Fehler dem Finanzamt bekannt wird, bei einer Erhö-
hung des Einheitswerts jedoch frühestens der Beginn des Ka-
lenderjahrs, in dem der Feststellungsbescheid erteilt wird. 

Die Vorschriften in § 35 Abs. 2, §§ 54, 59, 106 und 112 [ab 1. 1. 
1998: und den §§ 54 und 59] über die Zugrundelegung eines an-
deren Zeitpunkts bleiben unberührt. 

§ 23 Nachfeststellung 

(1) Für wirtschaftliche Einheiten (Untereinheiten), für die ein Ein-
heitswert festzustellen ist, wird der Einheitswert nachträglich 
festgestellt (Nachfeststellung), wenn nach dem Hauptfeststel-
lungszeitpunkt (§ 21 Abs. 2) 

1. die wirtschaftliche Einheit (Untereinheit) neu entsteht; 

2. eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit (Untereinheit) 
erstmals zu einer Steuer herangezogen werden soll. 

3. (aufgehoben) 

(2) Der Nachfeststellung werden vorbehaltlich des § 27 die Ver-
hältnisse im Nachfeststellungszeitpunkt zugrunde gelegt. Nach-
feststellungszeitpunkt ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 der 
Beginn des Kalenderjahrs, das auf die Entstehung der wirtschaft-
lichen Einheit folgt, und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 der 
Beginn des Kalenderjahrs, in dem der Einheitswert erstmals der 
Besteuerung zugrunde gelegt wird. Die Vorschriften in § 35 Abs. 
2 und den §§ 54 und 59 über die Zugrundelegung eines anderen 
Zeitpunkts bleiben unberührt. 
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… 

§ 27 Wertverhältnisse bei Fortschreibungen und Nachfest-
stellungen 

Bei Fortschreibungen und bei Nachfeststellungen der Einheits-
werte für Grundbesitz sind die Wertverhältnisse im Hauptfeststel-
lungszeitpunkt zugrunde zu legen. 

§ 28 Erklärungspflicht 

(1) Erklärungen zur Feststellung des Einheitswerts sind auf jeden 
Hauptfeststellungszeitpunkt abzugeben. Für Erklärungen zur 
Feststellung des Einheitswerts des Betriebsvermögens gilt dies, 
wenn das Gewerbekapital im Sinne des § 12 des Gewerbesteu-
ergesetzes den Freibetrag nach § 13 Abs. 1 des Gewerbesteuer-
gesetzes übersteigt. 

(2) Die Erklärungen sind innerhalb der Frist abzugeben, die das 
Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder bestimmt. Die Frist ist im 
Bundesanzeiger bekanntzumachen. Fordert die Finanzbehörde 
zur Abgabe einer Erklärung auf einen Hauptfeststellungszeit-
punkt oder auf einen anderen Feststellungszeitpunkt besonders 
auf (§ 149 Abs. 1 Satz 2 der Abgabenordnung), hat sie eine be-
sondere Frist zu bestimmen, die mindestens einen Monat betra-
gen soll. 

(3) Erklärungspflichtig ist derjenige, dem Grundbesitz oder Be-
triebsvermögen zuzurechnen ist. Er hat die Steuererklärung ei-
genhändig zu unterschreiben. 

§ 29 Auskünfte, Erhebungen und Mitteilungen 

(1) Die Eigentümer von Grundbesitz haben der Finanzbehörde 
auf Anforderung alle Angaben zu machen, die sie für die Samm-
lung der Kauf-, Miet- und Pachtpreise braucht. Bei dieser Erklä-
rung ist zu versichern, daß die Angaben nach bestem Wissen 
und Gewissen gemacht sind. 

(2) Die Finanzbehörden können zur Vorbereitung einer Haupt-
feststellung und zur Durchführung von Feststellungen der Ein-
heitswerte des Grundbesitzes örtliche Erhebungen über die Be-
wertungsgrundlagen anstellen. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt. 

(3) Die nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Behörden 
haben den Finanzbehörden die ihnen im Rahmen ihrer Aufga-
benerfüllung bekanntgewordenen rechtlichen und tatsächlichen 
Umstände mitzuteilen, die für die Feststellung von Einheitswerten 
des Grundbesitzes oder für die Grundsteuer von Bedeutung sein 
können. Den Behörden stehen die Stellen gleich, die für die Si-
cherung der Zweckbestimmung der Wohnungen zuständig sind, 
die auf der Grundlage des Zweiten Wohnungsbaugesetzes für 
das Saarland oder auf der Grundlage des Wohnraumförderungs-
gesetzes gefördert worden sind.  

(4) Die Grundbuchämter teilen den für die Feststellung des Ein-
heitswerts zuständigen Finanzbehörden für die in Absatz 3 be-
zeichneten Zwecke mit 

1. die Eintragung eines neuen Eigentümers oder Erbbauberech-
tigten sowie bei einem anderen als rechtsgeschäftlichen Er-
werb auch die Anschrift des neuen Eigentümers oder Erbbau-
berechtigten; dies gilt nicht für die Fälle des Erwerbs nach den 
Vorschriften des Zuordnungsrechts, 

2. die Eintragung der Begründung von Wohnungseigentum oder 
Teileigentum, 

3. die Eintragung der Begründung eines Erbbaurechts, Woh-
nungserbbaurechts oder Teilerbbaurechts. 

In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist gleichzeitig der Tag des 
Eingangs des Eintragungsantrags beim Grundbuchamt mitzutei-
len. Bei einer Eintragung aufgrund Erbfolge ist das Jahr anzuge-
ben, in dem der Erblasser verstorben ist. Die Mitteilungen können 
der Finanzbehörde über die für die Führung des Liegenschafts-
katasters zuständige Behörde oder über eine sonstige Behörde, 
die das amtliche Verzeichnis der Grundstücke (§ 2 Abs. 2 der 
Grundbuchordnung) führt, zugeleitet werden. 

(5) Die mitteilungspflichtige Stelle hat die Betroffenen vom Inhalt 
der Mitteilung zu unterrichten. Eine Unterrichtung kann unterblei-
ben, soweit den Finanzbehörden Umstände aus dem Grundbuch, 
den Grundakten oder aus dem Liegenschaftskataster mitgeteilt 
werden. 

§ 30 Abrundung 

Die Einheitswerte werden auf volle Hundert Deutsche Mark nach 
unten abgerundet. [neu ab 1.1.2002: Die in Deutscher Mark er-
mittelten Einheitswerte werden auf volle hundert Deutsche Mark 
nach unten abgerundet und danach in Euro umgerechnet. Der 
umgerechnete Betrag wird auf volle Euro abgerundet.] 

… 

§ 70 Grundstück 

(1) Jede wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens bildet ein 
Grundstück im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Ein Anteil des Eigentümers eines Grundstücks an anderem 
Grundvermögen (z. B. an gemeinschaftlichen Hofflächen oder 
Garagen) ist in das Grundstück einzubeziehen, wenn alle Anteile 
an dem gemeinschaftlichen Grundvermögen Eigentümern von 
Grundstücken gehören, die ihren Anteil jeweils zusammen mit ih-
rem Grundstück nutzen. Das gilt nicht, wenn das gemeinschaftli-
che Grundvermögen nach den Anschauungen des Verkehrs als 
selbständige wirtschaftliche Einheit anzusehen ist (§ 2 Abs. 1 
Satz 3 und 4). 

(3) Als Grundstück im Sinne dieses Gesetzes gilt auch ein Ge-
bäude, das auf fremdem Grund und Boden errichtet oder in sons-
tigen Fällen einem anderen als dem Eigentümer des Grund und 
Bodens zuzurechnen ist, selbst wenn es wesentlicher Bestandteil 
des Grund und Bodens geworden ist. 

… 

§ 75 Grundstücksarten 

(1) Bei der Bewertung bebauter Grundstücke sind die folgenden 
Grundstücksarten zu unterscheiden: 

1. Mietwohngrundstücke, 

2. Geschäftsgrundstücke, 

3. gemischtgenutzte Grundstücke, 

4. Einfamilienhäuser, 

5. Zweifamilienhäuser, 

6. sonstige bebaute Grundstücke. 

(2) Mietwohngrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 
achtzig vom Hundert, berechnet nach der Jahresrohmiete (§ 79), 
Wohnzwecken dienen mit Ausnahme der Einfamilienhäuser und 
Zweifamilienhäuser (Absätze 5 und 6). 

(3) Geschäftsgrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 
achtzig vom Hundert, berechnet nach der Jahresrohmiete (§ 79), 
eigenen oder fremden gewerblichen oder öffentlichen Zwecken 
dienen. 

(4) Gemischtgenutzte Grundstücke sind Grundstücke, die teils 
Wohnzwecken, teils eigenen oder fremden gewerblichen oder öf-
fentlichen Zwecken dienen und nicht Mietwohngrundstücke, Ge-
schäftsgrundstücke, Einfamilienhäuser oder Zweifamilienhäuser 
sind. 

(5) Einfamilienhäuser sind Wohngrundstücke, die nur eine Woh-
nung enthalten. Wohnungen des Hauspersonals (Pförtner, Hei-
zer, Gärtner, Kraftwagenführer, Wächter usw.) sind nicht mitzu-
rechnen. Eine zweite Wohnung steht, abgesehen von Satz 2, 
dem Begriff „Einfamilienhaus“ entgegen, auch wenn sie von un-
tergeordneter Bedeutung ist. Ein Grundstück gilt auch dann als 
Einfamilienhaus, wenn es zu gewerblichen oder öffentlichen 
Zwecken mitbenutzt wird und dadurch die Eigenart als Einfamili-
enhaus nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

(6) Zweifamilienhäuser sind Wohngrundstücke, die nur zwei 
Wohnungen enthalten. Die Sätze 2 bis 4 von Absatz 5 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

(7) Sonstige bebaute Grundstücke sind solche Grundstücke, die 
nicht unter die Absätze 2 bis 6 fallen. 

§ 76 Bewertung 

(1) Der Wert des Grundstücks ist vorbehaltlich des Absatzes 3 im 
Wege des Ertragswertverfahrens (§§ 78 bis 82) zu ermitteln für 

1. Mietwohngrundstücke, 

2. Geschäftsgrundstücke, 

3. gemischtgenutzte Grundstücke, 

4. Einfamilienhäuser, 

5. Zweifamilienhäuser. 
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(2) Für die sonstigen bebauten Grundstücke ist der Wert im We-
ge des Sachwertverfahrens (§§ 83 bis 90) zu ermitteln. 

(3) Das Sachwertverfahren ist abweichend von Absatz 1 anzu-
wenden 

1. bei Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern, die sich 
durch besondere Gestaltung oder Ausstattung wesentlich von 
den nach Absatz 1 zu bewertenden Einfamilienhäusern und 
Zweifamilienhäusern unterscheiden; 

2. bei solchen Gruppen von Geschäftsgrundstücken und in sol-
chen Einzelfällen bebauter Grundstücke der in § 75 Abs. 1 Nr. 
1 bis 3 bezeichneten Grundstücksarten, für die weder eine 
Jahresrohmiete ermittelt noch die übliche Miete nach § 79 
Abs. 2 geschätzt werden kann; 

3. bei Grundstücken mit Behelfsbauten und bei Grundstücken 
mit Gebäuden in einer Bauart oder Bauausführung, für die ein 
Vervielfältiger (§ 80) in den Anlagen 3 bis 8 nicht bestimmt ist. 

§ 78 Grundstückswert 

Der Grundstückswert umfaßt den Bodenwert, den Gebäudewert 
und den Wert der Außenanlagen. Er ergibt sich durch Anwen-
dung eines Vervielfältigers (§ 80) auf die Jahresrohmiete (§ 79) 
unter Berücksichtigung der §§ 81 und 82. 

§ 79 Jahresrohmiete 

(1) Jahresrohmiete ist das Gesamtentgelt, das die Mieter (Päch-
ter) für die Benutzung des Grundstücks auf Grund vertraglicher 
Vereinbarungen nach dem Stand im Feststellungszeitpunkt für 
ein Jahr zu entrichten haben. Umlagen und alle sonstigen Leis-
tungen des Mieters sind einzubeziehen. Zur Jahresrohmiete ge-
hören auch Betriebskosten (z. B. Gebühren der Gemeinde), die 
durch die Gemeinde von den Mietern unmittelbar erhoben wer-
den. Nicht einzubeziehen sind Untermietzuschläge, Kosten des 
Betriebs der zentralen Heizungs-, Warmwasserversorgungs- und 
Brennstoffversorgungsanlage sowie des Fahrstuhls, ferner alle 
Vergütungen für außergewöhnliche Nebenleistungen des Ver-
mieters, die nicht die Raumnutzung betreffen (z. B. Bereitstellung 
von Wasserkraft, Dampfkraft, Preßluft, Kraftstrom und derglei-
chen), sowie Nebenleistungen des Vermieters, die nur einzelnen 
Mietern zugute kommen. 

(2) Statt des Betrags nach Absatz 1 gilt die übliche Miete als Jah-
resrohmiete für solche Grundstücke oder Grundstücksteile, 

1. die eigengenutzt, ungenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch 
oder unentgeltlich überlassen sind, 

2. die der Eigentümer dem Mieter zu einer um mehr als zwanzig 
vom Hundert von der üblichen Miete abweichenden tatsächli-
chen Miete überlassen hat. 

Die übliche Miete ist in Anlehnung an die Jahresrohmiete zu 
schätzen, die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und 
Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. 

(3) Bei Grundstücken, die 

1. (weggefallen), 

2. (weggefallen), 

3. nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. August 1990 (BGBl. I S. 1730), ge-
ändert durch Anlage I Kapitel XIV Abschnitt II Nr. 5 des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II 
S. 885, 1126), 

4. im Saarland nach 

a) (weggefallen), 

b) (weggefallen), 

c) dem Wohnungsbaugesetz für das Saarland in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. September 1985 (Amtsblatt 
des Saarlandes S. 1185), zuletzt geändert durch Artikel 41 
des Gesetzes vom 28. Juni 1990 (BGBl. I S. 1221), 

grundsteuerbegünstigt sind, ist die auf das Grundstück oder den 
steuerbegünstigten Grundstücksteil entfallende Jahresrohmiete 
um zwölf vom Hundert zu erhöhen. 

(4) Werden bei Arbeiterwohnstätten Beihilfen nach § 35 des 
Grundsteuergesetzes gewährt, so ist die Jahresrohmiete des 
Grundstücks oder des Grundstücksteils, für den die Beihilfe ge-
währt wird, um vierzehn vom Hundert zu erhöhen. 

(5) Bei Fortschreibungen und Nachfeststellungen gelten für die 
Höhe der Miete die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeit-
punkt. 

§ 80 Vervielfältiger 

(1) Die Zahl, mit der die Jahresrohmiete zu vervielfachen ist 
(Vervielfältiger), ist aus den Anlagen 3 bis 8 zu entnehmen. Der 
Vervielfältiger bestimmt sich nach der Grundstücksart, der Bauart 
und Bauausführung, dem Baujahr des Gebäudes sowie nach der 
Einwohnerzahl der Belegenheitsgemeinde im Hauptfeststel-
lungszeitpunkt. Erstreckt sich ein Grundstück über mehrere Ge-
meinden, so ist Belegenheitsgemeinde die Gemeinde, in der der 
wertvollste Teil des Grundstücks belegen ist. Bei Umgemeindun-
gen nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt sind weiterhin die 
Einwohnerzahlen zugrunde zu legen, die für die betroffenen Ge-
meinden oder Gemeindeteile im Hauptfeststellungszeitpunkt 
maßgebend waren. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, daß Gemeinden oder Gemeindeteile in 
eine andere Gemeindegrößenklasse eingegliedert werden, als es 
ihrer Einwohnerzahl entspricht, wenn die Vervielfältiger wegen 
der besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse in diesen Gemein-
den oder Gemeindeteilen abweichend festgesetzt werden müs-
sen (z. B. in Kurorten und Randgemeinden). 

(3) Ist die Lebensdauer eines Gebäudes gegenüber der nach 
seiner Bauart und Bauausführung in Betracht kommenden Le-
bensdauer infolge baulicher Maßnahmen wesentlich verlängert 
oder infolge nicht behebbarer Baumängel und Bauschäden we-
sentlich verkürzt, so ist der Vervielfältiger nicht nach dem tat-
sächlichen Baujahr des Gebäudes, sondern nach dem um die 
entsprechende Zeit späteren oder früheren Baujahr zu ermitteln. 

(4) Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude oder Gebäude-
teile, die eine verschiedene Bauart oder Bauausführung aufwei-
sen oder die in verschiedenen Jahren bezugsfertig geworden 
sind, so sind für die einzelnen Gebäude oder Gebäudeteile die 
nach der Bauart und Bauausführung sowie nach dem Baujahr 
maßgebenden Vervielfältiger anzuwenden. Können die Werte der 
einzelnen Gebäude oder Gebäudeteile nur schwer ermittelt wer-
den, so kann für das ganze Grundstück ein Vervielfältiger nach 
einem durchschnittlichen Baujahr angewendet werden. 

§ 81 Außergewöhnliche Grundsteuerbelastung 

Weicht im Hauptfeststellungszeitpunkt die Grundsteuerbelastung 
in einer Gemeinde erheblich von der in den Vervielfältigern be-
rücksichtigten Grundsteuerbelastung ab, so sind die Grund-
stückswerte in diesen Gemeinden bis zu 10 vom Hundert zu er-
mäßigen oder zu erhöhen. Die Hundertsätze werden durch 
Rechtsverordnung bestimmt. 

§ 82 Ermäßigung und Erhöhung 

(1) Liegen wertmindernde Umstände vor, die weder in der Höhe 
der Jahresrohmiete noch in der Höhe des Vervielfältigers berück-
sichtigt sind, so ist der sich nach den §§ 78 bis 81 ergebende 
Grundstückswert zu ermäßigen. Als solche Umstände kommen z. 
B. in Betracht 

1. ungewöhnlich starke Beeinträchtigungen durch Lärm, Rauch 
oder Gerüche, 

2. behebbare Baumängel und Bauschäden und 

3. die Notwendigkeit baldigen Abbruchs. 

(2) Liegen werterhöhende Umstände vor, die in der Höhe der 
Jahresrohmiete nicht berücksichtigt sind, so ist der sich nach den 
§§ 78 bis 81 ergebende Grundstückswert zu erhöhen. Als solche 
Umstände kommen nur in Betracht 

1. die Größe der nicht bebauten Fläche, wenn sich auf dem 
Grundstück keine Hochhäuser befinden; ein Zuschlag unter-
bleibt, wenn die gesamte Fläche bei Einfamilienhäusern oder 
Zweifamilienhäusern nicht mehr als 1500 qm, bei den übrigen 
Grundstücksarten nicht mehr als das Fünffache der bebauten 
Fläche beträgt, 

2. die nachhaltige Ausnutzung des Grundstücks für Reklame-
zwecke gegen Entgelt. 

(3) Die Ermäßigung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 oder die Erhö-
hung nach Absatz 2 darf insgesamt dreißig vom Hundert des 
Grundstückswerts (§§ 78 bis 81) nicht übersteigen. Treffen die 
Voraussetzungen für die Ermäßigung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 
und für die Erhöhung nach Absatz 2 zusammen, so ist der 
Höchstsatz nur auf das Ergebnis des Ausgleichs anzuwenden. 
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§ 83 Grundstückswert 

Bei der Ermittlung des Grundstückswertes ist vom Bodenwert (§ 
84), vom Gebäudewert (§§ 85 bis 88) und vom Wert der Außen-
anlagen (§ 89) auszugehen (Ausgangswert). Der Ausgangswert 
ist an den gemeinen Wert anzugleichen (§ 90). 

§ 84 Bodenwert 

Der Grund und Boden ist mit dem Wert anzusetzen, der sich er-
geben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

§ 85 Gebäudewert 

Bei der Ermittlung des Gebäudewertes ist zunächst ein Wert auf 
der Grundlage von durchschnittlichen Herstellungskosten nach 
den Baupreisverhältnissen des Jahres 1958 zu errechnen. Dieser 
Wert ist nach den Baupreisverhältnissen im Hauptfeststellungs-
zeitpunkt umzurechnen (Gebäudenormalherstellungswert). Der 
Gebäudenormalherstellungswert ist wegen des Alters des Ge-
bäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt (§ 86) und wegen etwa 
vorhandener baulicher Mängel und Schäden (§ 87) zu mindern 
(Gebäudesachwert). Der Gebäudesachwert kann in besonderen 
Fällen ermäßigt oder erhöht werden (§ 88). 

§ 86 Wertminderung wegen Alters 

(1) Die Wertminderung wegen Alters bestimmt sich nach dem Al-
ter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt und der ge-
wöhnlichen Lebensdauer von Gebäuden gleicher Art und Nut-
zung. Sie ist in einem Hundertsatz des Gebäudenormalherstel-
lungswertes auszudrücken. Dabei ist von einer gleichbleibenden 
jährlichen Wertminderung auszugehen. 

(2) Als Alter des Gebäudes gilt die Zeit zwischen dem Beginn des 
Jahres, in dem das Gebäude bezugsfertig geworden ist, und dem 
Hauptfeststellungszeitpunkt. 

(3) Als Wertminderung darf insgesamt kein höherer Betrag abge-
setzt werden, als sich bei einem Alter von siebzig vom Hundert 
der Lebensdauer ergibt. Dieser Betrag kann nur überschritten 
werden, wenn eine außergewöhnliche Wertminderung vorliegt. 

(4) Ist die restliche Lebensdauer eines Gebäudes infolge bauli-
cher Maßnahmen verlängert, so ist der nach dem tatsächlichen 
Alter errechnete Hundertsatz entsprechend zu mindern. 

§ 87 Wertminderung wegen baulicher Mängel und Schäden 

Für bauliche Mängel und Schäden, die weder bei der Ermittlung 
des Gebäudenormalherstellungswertes noch bei der Wertminde-
rung wegen Alters berücksichtigt worden sind, ist ein Abschlag zu 
machen. Die Höhe des Abschlags richtet sich nach Bedeutung 
und Ausmaß der Mängel und Schäden. 

§ 88 Ermäßigung und Erhöhung 

(1) Der Gebäudesachwert kann ermäßigt oder erhöht werden, 
wenn Umstände tatsächlicher Art vorliegen, die bei seiner Ermitt-
lung nicht berücksichtigt worden sind. 

(2) Eine Ermäßigung kann insbesondere in Betracht kommen, 
wenn Gebäude wegen der Lage des Grundstücks, wegen unor-
ganischen Aufbaus oder wirtschaftlicher Überalterung in ihrem 
Wert gemindert sind. 

(3) Ein besonderer Zuschlag ist zu machen, wenn ein Grundstück 
nachhaltig gegen Entgelt für Reklamezwecke genutzt wird. 

§ 89 Wert der Außenanlagen 

Der Wert der Außenanlagen (z. B. Umzäunungen, Wege- oder 
Platzbefestigungen) ist aus durchschnittlichen Herstellungskos-
ten nach den Baupreisverhältnissen des Jahres 1958 zu errech-
nen und nach den Baupreisverhältnissen im Hauptfeststellungs-
zeitpunkt umzurechnen. Dieser Wert ist wegen des Alters der 
Außenanlagen im Hauptfeststellungszeitpunkt und wegen etwai-
ger baulicher Mängel und Schäden zu mindern; die Vorschriften 
der §§ 86 bis 88 gelten sinngemäß. 

§ 90 Angleichung an den gemeinen Wert 

(1) Der Ausgangswert (§ 83) ist durch Anwendung einer Wertzahl 
an den gemeinen Wert anzugleichen. 

(2) Die Wertzahlen werden durch Rechtsverordnung unter Be-
rücksichtigung der wertbeeinflussenden Umstände, insbesondere 
der Zweckbestimmung und Verwendbarkeit der Grundstücke in-
nerhalb bestimmter Wirtschaftszweige und der Gemeindegrößen, 
im Rahmen von 85 bis 50 vom Hundert des Ausgangswertes 
festgesetzt. Dabei können für einzelne Grundstücksarten oder 
Grundstücksgruppen oder Untergruppen in bestimmten Gebie-
ten, Gemeinden oder Gemeindeteilen besondere Wertzahlen 

festgesetzt werden, wenn es die örtlichen Verhältnisse auf dem 
Grundstücksmarkt erfordern. 

… 

§ 121a Sondervorschrift für die Anwendung der Einheitswer-
te 1964 

Während der Geltungsdauer der auf den Wertverhältnissen am 1. 
Januar 1964 beruhenden Einheitswerte des Grundbesitzes sind 
Grundstücke (§ 70) und Betriebsgrundstücke im Sinne des § 99 
Abs. 1 Nr. 1 für die Gewerbesteuer mit 140 vom Hundert des 
Einheitswerts anzusetzen. 
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Anlage 3 

Mietwohngrundstücke 

Vervielfältiger 

 
Baujahrgruppe Gemeindegrößenklassen 

bis 
2.000 

über 
2.000 

bis 
5.000 

über 
5.000 

bis 
10.000 

über 
10.000 

bis 
50.000 

über 
50.000 

bis 
100.000 

über 
100.000 

bis 
200.000 

über 
200.000 

bis 
500.000 

über 
500.000 
Einwoh-

ner 

A. bei Massivbauten mit Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, 
Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und 

Stahlbetonskelettbauten außer bei solchen Bauten, die unter B. fallen 

Altbauten 

vor 1895  

1895 bis 1899  

1900 bis 1904  

1905 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

7,2 

7,4 

7,8 

8,3 

8,7 

 

6,9 

7,1 

7,5 

7,9 

8,4 

 

5,8 

6,0 

6,2 

6,6 

6,9 

 

5,8 

5,9 

6,2 

6,5 

6,7 

 

5,7 

5,8 

6,0 

6,3 

6,5 

 

5,5 

5,7 

5,9 

6,2 

6,4 

 

5,4 

5,5 

5,7 

6,0 

6,2 

 

5,3 

5,4 

5,6 

5,8 

6,1 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

9,8 

10,2 

 

9,5 

9,8 

 

8,3 

8,6 

 

8,2 

8,4 

 

8,0 

8,2 

 

7,8 

8,0 

 

7,7 

7,9 

 

7,5 

7,7 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

9,8 

 

9,7 

 

9,5 

 

9,2 

 

9,0 

 

9,0 

 

9,0 

 

9,1 

B. bei Holzfachwerkbauten mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden 
aus großformatigen Bimsbetonplatten oder ähnlichen Platten sowie bei anderen 

eingeschossigen massiven Gebäuden in leichter Bauausführung 

Altbauten 

vor 1908  

1908 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

6,6 

6,9 

7,7 

 

6,3 

6,6 

7,4 

 

5,3 

5,6 

6,1 

 

5,4 

5,6 

6,1 

 

5,3 

5,5 

6,0 

 

5,2 

5,4 

5,8 

 

5,1 

5,3 

5,7 

 

5,0 

5,1 

5,5 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

9,0 

9,6 

 

8,7 

9,3 

 

7,7 

8,2 

 

7,6 

8,0 

 

7,5 

7,8 

 

7,3 

7,7 

 

7,3 

7,5 

 

7,0 

7,4 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

9,5 

 

9,4 

 

9,2 

 

8,9 

 

8,7 

 

8,7 

 

8,7 

 

8,8 

C. bei Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und besonders haltbaren 
Holzbauten mit massiven Fundamenten 

Altbauten 

vor dem 1.4.1924  

 

5,7 

 

5,5 

 

4,7 

 

4,9 

 

4,8 

 

4,7 

 

4,6 

 

4,5 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

7,3 

8,5 

 

7,0 

8,2 

 

6,4 

7,3 

 

6,4 

7,2 

 

6,3 

7,1 

 

6,2 

7,0 

 

6,1 

6,8 

 

6,0 

6,7 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

8,9 

 

8,7 

 

8,6 

 

8,3 

 

8,1 

 

8,1 

 

8,1 

 

8,3 
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Anlage 4 

Gemischtgenutzte Grundstücke 
mit einem gewerblichen Anteil an der Jahresrohmiete bis zu 50 v. H. 

Vervielfältiger 

 
Baujahrgruppe Gemeindegrößenklassen 

bis 
2.000 

über 
2.000 

bis 
5.000 

über 
5.000 

bis 
10.000 

über 
10.000 

bis 
50.000 

über 
50.000 

bis 
100.000 

über 
100.000 

bis 
200.000 

über 
200.000 

bis 
500.000 

über 
500.000 
Einwoh-

ner 

A. bei Massivbauten mit Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, 
Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und 

Stahlbetonskelettbauten außer bei solchen Bauten, die unter B. fallen 

Altbauten 

vor 1895  

1895 bis 1899  

1900 bis 1904  

1905 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

7,6 

7,8 

8,2 

8,7 

9,1 

 

7,3 

7,6 

7,9 

8,4 

8,8 

 

6,4 

6,6 

6,9 

7,2 

7,6 

 

6,4 

6,5 

6,8 

7,1 

7,4 

 

6,1 

6,3 

6,5 

6,8 

7,1 

 

6,0 

6,2 

6,4 

6,7 

6,9 

 

5,9 

6,0 

6,3 

6,5 

6,8 

 

6,1 

6,3 

6,4 

6,7 

6,9 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

10,2 

10,5 

 

9,6 

9,8 

 

8,4 

8,6 

 

8,1 

8,3 

 

8,0 

8,2 

 

7,8 

8,0 

 

7,7 

7,9 

 

7,8 

7,9 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

9,9 

 

9,6 

 

9,2 

 

9,1 

 

9,0 

 

9,0 

 

9,0 

 

9,0 

B. bei Holzfachwerkbauten mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden 
aus großformatigen Bimsbetonplatten oder ähnlichen Platten sowie bei anderen 

eingeschossigen massiven Gebäuden in leichter Bauausführung 

Altbauten 

vor 1908  

1908 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

7,0 

7,3 

8,1 

 

6,7 

7,0 

7,8 

 

5,9 

6,2 

6,8 

 

6,0 

6,2 

6,7 

 

5,7 

5,9 

6,4 

 

5,6 

5,8 

6,3 

 

5,5 

5,7 

6,2 

 

5,8 

6,0 

6,4 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

9,3 

9,9 

 

8,8 

9,3 

 

7,7 

8,2 

 

7,6 

8,0 

 

7,5 

7,8 

 

7,3 

7,7 

 

7,2 

7,5 

 

7,3 

7,6 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

9,6 

 

9,3 

 

9,0 

 

8,9 

 

8,7 

 

8,7 

 

8,7 

 

8,8 

C. bei Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und besonders haltbaren 
Holzbauten mit massiven Fundamenten 

Altbauten 

vor dem 1.4.1924  

 

6,1 

 

5,9 

 

5,2 

 

5,4 

 

5,2 

 

5,1 

 

5,0 

 

5,4 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

7,7 

8,8 

 

7,2 

8,3 

 

6,4 

7,3 

 

6,5 

7,3 

 

6,4 

7,1 

 

6,3 

7,0 

 

6,1 

6,9 

 

6,4 

7,1 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

9,0 

 

8,7 

 

8,4 

 

8,4 

 

8,2 

 

8,2 

 

8,2 

 

8,4 
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Anlage 5 

Gemischtgenutzte Grundstücke 
mit einem gewerblichen Anteil an der Jahresrohmiete von mehr als 50 v. H. 

Vervielfältiger 

 
Baujahrgruppe Gemeindegrößenklassen 

bis 
2.000 

über 
2.000 

bis 
5.000 

über 
5.000 

bis 
10.000 

über 
10.000 

bis 
50.000 

über 
50.000 

bis 
100.000 

über 
100.000 

bis 
200.000 

über 
200.000 

bis 
500.000 

über 
500.000 
Einwoh-

ner 

A. bei Massivbauten mit Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, 
Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und 

Stahlbetonskelettbauten außer bei solchen Bauten, die unter B. fallen 

Altbauten 

vor 1895  

1895 bis 1899  

1900 bis 1904  

1905 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

7,6 

7,8 

8,2 

8,6 

9,0 

 

7,2 

7,4 

7,8 

8,2 

8,6 

 

6,4 

6,6 

6,8 

7,1 

7,4 

 

6,6 

6,8 

7,0 

7,2 

7,5 

 

6,4 

6,5 

6,7 

7,0 

7,2 

 

6,4 

6,5 

6,7 

7,0 

7,2 

 

6,4 

6,5 

6,7 

7,0 

7,2 

 

6,4 

6,5 

6,7 

7,0 

7,2 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

9,7 

10,0 

 

9,1 

9,4 

 

8,0 

8,2 

 

8,1 

8,3 

 

7,9 

8,1 

 

7,9 

8,1 

 

7,9 

8,1 

 

7,9 

8,1 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

9,6 

 

9,3 

 

8,9 

 

8,9 

 

8,7 

 

8,8 

 

8,8 

 

8,8 

B. bei Holzfachwerkbauten mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden 
aus großformatigen Bimsbetonplatten oder ähnlichen Platten sowie bei anderen 

eingeschossigen massiven Gebäuden in leichter Bauausführung 

Altbauten 

vor 1908  

1908 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

7,0 

7,3 

8,1 

 

6,7 

7,0 

7,7 

 

6,0 

6,2 

6,7 

 

6,3 

6,5 

6,9 

 

6,1 

6,2 

6,7 

 

6,1 

6,2 

6,7 

 

6,1 

6,2 

6,7 

 

6,1 

6,2 

6,7 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

9,0 

9,5 

 

8,4 

8,9 

 

7,5 

7,8 

 

7,6 

7,9 

 

7,5 

7,8 

 

7,5 

7,8 

 

7,5 

7,8 

 

7,5 

7,8 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

9,3 

 

9,0 

 

8,6 

 

8,7 

 

8,5 

 

8,6 

 

8,6 

 

8,6 

C. bei Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und besonders haltbaren 
Holzbauten mit massiven Fundamenten 

Altbauten 

vor dem 1.4.1924  

 

6,2 

 

5,9 

 

5,5 

 

5,8 

 

5,6 

 

5,6 

 

5,6 

 

5,6 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

7,4 

8,5 

 

7,0 

8,0 

 

6,4 

7,2 

 

6,7 

7,3 

 

6,5 

7,2 

 

6,5 

7,2 

 

6,5 

7,2 

 

6,5 

7,2 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

8,8 

 

8,5 

 

8,1 

 

8,2 

 

8,1 

 

8,2 

 

8,2 

 

8,2 
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Anlage 6 

Geschäftsgrundstücke 

Vervielfältiger 

 
Baujahrgruppe Gemeindegrößenklassen 

bis 
2.000 

über 
2.000 

bis 
5.000 

über 
5.000 

bis 
10.000 

über 
10.000 

bis 
50.000 

über 
50.000 

bis 
100.000 

über 
100.000 

bis 
200.000 

über 
200.000 

bis 
500.000 

über 
500.000 
Einwoh-

ner 

A. bei Massivbauten mit Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, 
Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und 

Stahlbetonskelettbauten außer bei solchen Bauten, die unter B. fallen 

Altbauten 

vor 1895  

1895 bis 1899  

1900 bis 1904  

1905 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

7,8 

8,0 

8,3 

8,7 

9,0 

 

7,5 

7,7 

7,9 

8,3 

8,6 

 

6,7 

6,9 

7,1 

7,4 

7,7 

 

6,9 

7,0 

7,2 

7,5 

7,8 

 

6,8 

7,0 

7,1 

7,4 

7,6 

 

6,8 

7,0 

7,1 

7,4 

7,6 

 

6,8 

7,0 

7,1 

7,4 

7,6 

 

6,8 

7,0 

7,1 

7,4 

7,6 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

9,4 

9,6 

 

9,0 

9,2 

 

8,0 

8,1 

 

8,0 

8,2 

 

8,0 

8,1 

 

8,0 

8,1 

 

8,0 

8,1 

 

8,0 

8,1 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

9,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

9,0 

 

8,9 

 

8,9 

 

8,9 

 

8,9 

B. bei Holzfachwerkbauten mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden 
aus großformatigen Bimsbetonplatten oder ähnlichen Platten sowie bei anderen 

eingeschossigen massiven Gebäuden in leichter Bauausführung 

Altbauten 

vor 1908  

1908 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

7,3 

7,6 

8,2 

 

7,0 

7,2 

7,8 

 

6,3 

6,5 

7,0 

 

6,5 

6,7 

7,2 

 

6,5 

6,7 

7,1 

 

6,5 

6,7 

7,1 

 

6,5 

6,7 

7,1 

 

6,5 

6,7 

7,1 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

8,8 

9,2 

 

8,4 

8,8 

 

7,5 

7,8 

 

7,6 

7,9 

 

7,6 

7,8 

 

7,6 

7,8 

 

7,6 

7,8 

 

7,6 

7,8 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

9,1 

 

9,0 

 

8,7 

 

8,8 

 

8,7 

 

8,7 

 

8,7 

 

8,7 

C. bei Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und besonders haltbaren 
Holzbauten mit massiven Fundamenten 

Altbauten 

vor dem 1.4.1924  

 

6,6 

 

6,3 

 

5,7 

 

6,0 

 

6,1 

 

6,1 

 

6,1 

 

6,1 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

7,5 

8,4 

 

7,2 

8,0 

 

6,5 

7,2 

 

6,7 

7,3 

 

6,8 

7,3 

 

6,8 

7,3 

 

6,8 

7,3 

 

6,8 

7,3 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

8,7 

 

8,6 

 

8,3 

 

8,4 

 

8,3 

 

8,3 

 

8,4 

 

8,4 
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Anlage 7 

Einfamilienhäuser 

Vervielfältiger 

 
Baujahrgruppe Gemeindegrößenklassen 

bis 
2.000 

über 
2.000 

bis 
5.000 

über 
5.000 

bis 
10.000 

über 
10.000 

bis 
50.000 

über 
50.000 

bis 
100.000 

über 
100.000 

bis 
200.000 

über 
200.000 

bis 
500.000 

über 
500.000 
Einwoh-

ner 

A. bei Massivbauten mit Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, 
Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und 

Stahlbetonskelettbauten außer bei solchen Bauten, die unter B. fallen 

Altbauten 

vor 1895  

1895 bis 1899  

1900 bis 1904  

1905 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

9,5 

9,8 

10,3 

11,0 

11,6 

 

9,0 

9,3 

9,8 

10,4 

11,0 

 

7,7 

7,9 

8,3 

8,7 

9,1 

 

7,4 

7,6 

7,9 

8,4 

8,8 

 

7,8 

8,0 

8,2 

8,6 

8,9 

 

7,8 

8,0 

8,2 

8,6 

8,9 

 

7,8 

8,0 

8,2 

8,6 

8,9 

 

7,8 

8,0 

8,2 

8,6 

8,9 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

13,1 

13,5 

 

12,4 

12,9 

 

10,6 

10,9 

 

10,2 

10,5 

 

10,2 

10,4 

 

10,2 

10,4 

 

10,2 

10,4 

 

10,2 

10,4 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

13,0 

 

12,4 

 

12,0 

 

11,8 

 

11,8 

 

11,8 

 

11,8 

 

11,9 

B. bei Holzfachwerkbauten mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden 
aus großformatigen Bimsbetonplatten oder ähnlichen Platten sowie bei anderen 

eingeschossigen massiven Gebäuden in leichter Bauausführung 

Altbauten 

vor 1908  

1908 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

8,7 

9,1 

10,2 

 

8,3 

8,7 

9,6 

 

7,1 

7,4 

8,1 

 

6,8 

7,1 

7,8 

 

7,3 

7,6 

8,1 

 

7,3 

7,6 

8,1 

 

7,3 

7,6 

8,1 

 

7,3 

7,6 

8,1 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

11,9 

12,7 

 

11,3 

12,1 

 

9,7 

10,3 

 

9,4 

9,9 

 

9,4 

9,9 

 

9,4 

9,9 

 

9,4 

9,9 

 

9,4 

9,9 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

12,5 

 

11,9 

 

11,5 

 

11,4 

 

11,4 

 

11,4 

 

11,4 

 

11,5 

C. bei Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und besonders haltbaren 
Holzbauten mit massiven Fundamenten 

Altbauten 

vor dem 1.4.1924  

 

7,7 

 

7,3 

 

6,3 

 

6,1 

 

6,7 

 

6,7 

 

6,7 

 

6,7 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

9,6 

11,1 

 

9,1 

10,6 

 

8,0 

9,2 

 

7,7 

8,9 

 

8,0 

9,0 

 

8,0 

9,0 

 

8,0 

9,0 

 

8,0 

9,0 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

11,5 

 

10,9 

 

10,6 

 

10,6 

 

10,6 

 

10,6 

 

10,6 

 

10,8 
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Anlage 8 

Zweifamilienhäuser 

Vervielfältiger 

 
Baujahrgruppe Gemeindegrößenklassen 

bis 
2.000 

über 
2.000 

bis 
5.000 

über 
5.000 

bis 
10.000 

über 
10.000 

bis 
50.000 

über 
50.000 

bis 
100.000 

über 
100.000 

bis 
200.000 

über 
200.000 

bis 
500.000 

über 
500.000 
Einwoh-

ner 

A. bei Massivbauten mit Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, 
Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und 

Stahlbetonskelettbauten außer bei solchen Bauten, die unter B. fallen 

Altbauten 

vor 1895  

1895 bis 1899  

1900 bis 1904  

1905 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

8,6 

8,8 

9,3 

9,8 

10,3 

 

8,1 

8,4 

8,8 

9,3 

9,7 

 

6,9 

7,1 

7,4 

7,8 

8,2 

 

6,7 

6,9 

7,1 

7,5 

7,8 

 

7,0 

7,1 

7,4 

7,7 

8,0 

 

6,8 

7,0 

7,2 

7,5 

7,8 

 

6,8 

7,0 

7,2 

7,5 

7,8 

 

6,8 

7,0 

7,2 

7,5 

7,8 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

11,6 

11,9 

 

11,0 

11,3 

 

9,5 

9,7 

 

9,1 

9,3 

 

9,0 

9,2 

 

9,0 

9,2 

 

9,0 

9,2 

 

9,0 

9,2 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

11,4 

 

11,0 

 

10,6 

 

10,5 

 

10,5 

 

10,5 

 

10,5 

 

10,5 

B. bei Holzfachwerkbauten mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden 
aus großformatigen Bimsbetonplatten oder ähnlichen Platten sowie bei anderen 

eingeschossigen massiven Gebäuden in leichter Bauausführung 

Altbauten 

vor 1908  

1908 bis 1915  

1916 bis 31.3.1924  

 

7,9 

8,3 

9,1 

 

7,5 

7,8 

8,6 

 

6,4 

6,7 

7,3 

 

6,2 

6,4 

7,0 

 

6,6 

6,8 

7,3 

 

6,5 

6,7 

7,1 

 

6,5 

6,7 

7,1 

 

6,5 

6,7 

7,1 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

10,6 

11,2 

 

10,1 

10,7 

 

8,7 

9,2 

 

8,4 

8,9 

 

8,5 

8,8 

 

8,5 

8,8 

 

8,5 

8,8 

 

8,5 

8,8 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

11,0 

 

10,6 

 

10,2 

 

10,1 

 

10,1 

 

10,1 

 

10,1 

 

10,2 

C. bei Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und besonders haltbaren 
Holzbauten mit massiven Fundamenten 

Altbauten 

vor dem 1.4.1924  

 

7,0 

 

6,7 

 

5,8 

 

5,6 

 

6,1 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

Neubauten 

1.4.1924 bis 31.12.1934  

1.1.1935 bis 20.6.1948  

 

8,7 

10,0 

 

8,3 

9,5 

 

7,3 

8,3 

 

7,0 

8,0 

 

7,3 

8,1 

 

7,3 

8,1 

 

7,3 

8,1 

 

7,3 

8,1 

Nachkriegsbauten 

nach dem 20.6.1948  

 

10,2 

 

9,8 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,5 

 

9,7 

 


